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vorgeschlagene Abänderung des Lemma l, Art. 6 des
schweizerischen Zollgesetzes vom 30. Iuni 1849 wird
zur Zeit nicht eingetreten, dagegen wird der Bundes-
rath ermächtigt, nach Analogie des Art. 5 des Zollge-
setzes auch mit Beziehung auf Art. 6 die nöthigen Maß-
regeln zu treffen, um die bezeichneten Mißbräuche zu
verhindern.

Alfo befchlossen vom schweizerischen Nationalrathe.
Bern, den 17. Iuli 1850.

Im Namen des schweizerischen Nationalrathes ,
Der Präsident:
.»1% ...lern.

Der Sek re tä r :
Schieß.

Also beschlossen vom schweizerischen Ständeräthe.
Bern, den 19. Iuli 1850.

Im Namen des schweizerischen Ständerathes,
Der Präs iden t :
J. i&ättimanu.
Der Sekre tä r :
N. vos« Moos.

#ST# verordnung zum Gesetz
über

das Zollwesen vom 30. Juni 1849.
(Vom 5. August 1850.)

Der Bundesrath der schweizer ischen Eid-
genossenschaft.

In Gemäßheit des Bundesbefchlusses vom 19. Iuli
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abhin, wodurch der Bundesrath ermächtigt wird, nach
Analogie des Art. 5 des Zollgesetzes, auch mit Bezie-
hung auf Art. 6 zu verfahren, und die nöthigen Maß-
regeln zur Verhinderung von Mißbräuchen zu treffen,

ve ro rdne t :
Art. 1. "Die im Art. 6 Ziffer l des Zollgesetzes

„gestattete freie Ausfuhr für je Pfund 80 ist nur auf
„solche Artikel anwendbar, deren Ausfuhrzoll einen
„Batzen per Zentner beträgt; — höher belegte Artikel
"find dagegen den gleichen Bestimmungen unterworfen,
„welche im Art. 5 Litt, l für zollfreie Entrichtung des
„Eingangszolles vorgefchrieben find."

Art. 2. Alle im achten Abschnitt des Bundesgesetzes
über das Zollwesen enthaltenen Bestimmungen bezüglich
Zollübertretungen und ihre Bestrafung finden gleichfalls
ihre Anwendung auf obigen Artikel 1.

Art. 3. Gegenwärtige Verordnung ist in's Bundes-
blatt einzurücken, befonders zu drucken und durch Ver-
mittlung der Kantonsregierungen an den gewohnten
Stellen zu Iedermann's Kenntniß offentlich anzufchlagen.

Bern, den 5. August 1850.

Im Namen des schweizerischen Bundesrathes,
Der B u n d e s p r ä s i d e n t :

•Jg». ®«äe9.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Schieß.
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